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Fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang „Biologie“ der Universität Bremen

Vom 6. Dezember 2006

Der Rektor hat am 21. Dezember 2006 nach § 110
Abs. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. Juli 2003
(Brem.GBl. S. 295), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. März 2004 (Brem.GBl. S 182), die fachspezifische
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Bio-
logie“ in der nachstehenden Fassung genehmigt:

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung. 

Abschnitt 1

Regelungen für das Vollfach Biologie
(Fachstudium und General Studies)

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstu-
diengangs „Biologie“ sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem Europäischen
Kreditpunktesystem zu erwerben. Dies entspricht ei-
ner Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern. 

§ 2

Studienaufbau

(1) Das Studium besteht aus:

a) dem Fachstudium Biologie einschließlich Bache-
lorarbeit im Umfang von 153 CP,

b) General Studies im Umfang von 27 CP.

(2) In den folgenden Bereichen müssen gemäß An-
hang A Module belegt und Kreditpunkte erworben
werden:

a) im Pflichtbereich im Umfang von 120 CP,

b) im Wahlpflichtbereich kann ein individuelles
Profil im Umfang von insgesamt 33 CP gebildet
werden. Es werden vier Profilbereich angeboten:

– Meeresbiologie,

– Molekulare Biowissenschaften,

– Neurobiologie,

– Ökologie.

Studierende belegen die Profilmodule 1 - 4. Sie
können dabei zwischen den Profilbereichen
wechseln, soweit die Module nicht direkt aufein-
ander aufbauen (s. Anhang G).

c) im General Studies Bereich im Umfang von 27 CP. 

(3) Das Studium ist in Module gegliedert. Die im
Studienplan vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflicht-
module werden im jährlichen Turnus angeboten. 

(4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 

(5) Module im Pflichtbereich werden in deutscher
Sprache, Module im Wahlpflichtbereich können in
deutscher oder englischer Sprache durchgeführt wer-
den. Englischkenntnisse auf dem Niveau B 1 des Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen werden drin-
gend empfohlen.

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen werden studienbeglei-
tend erbracht. Die Kreditpunkte für das Modul werden
erst vergeben, wenn neben der Prüfungsleistung auch
die Prüfungsvorleistung erbracht ist. 

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet, sie können benotet
werden. Die Noten dienen der Information der Studie-
renden über ihren Leistungsstand und werden bei der
Festlegung der Modulnoten oder der Gesamtnote
nicht berücksichtigt.

(3) Prüfungsvorleistungen können in einer oder
mehreren der folgenden Formen erfolgen:

1. Kurzklausur von max. 60 Minuten Dauer

2. Kolloquium von ca. 30 Minuten Dauer

3. Bearbeitung von Übungsaufgaben mit einem
Bearbeitungsaufwand von max. 30 Minuten pro
Übungsbogen

4. Erstellung von Protokollen (max. ca. 3 Seiten pro
Einzelprotokoll)

5. Hausarbeit als selbstständige Bearbeitung eines
Themas (max. ca. 10 Seiten)

6. Vortrag/Fachreferat von 10 bis 30 Minuten Dauer

7. Kleingruppenpräsentation von 10 bis 30 Minu-
ten Dauer

8. Präsentation einer Laborarbeit von 10 bis 30 Mi-
nuten Dauer

9. mündliche Prüfung von max. 10 Minuten Dauer

(4) Sofern in Anhang A zu dieser Ordnung die Form
der Prüfungsvorleistung nicht festgelegt ist, kann der
Prüfer/die Prüferin eine Form gemäß Absatz 3 festle-
gen. Formen, Fristen und Umfang von Prüfungsvorleis-
tungen werden zu Beginn des Moduls bekannt gege-
ben.

(5) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen zweimal im selben Semester wiederholt werden.
Wiederholungen können auch in einer anderen als der
ursprünglich vorgesehenen Form erbracht werden.
Weitere Wiederholungen sind nach Maßgabe des Prü-
fers/der Prüferin entweder im selben Semester oder
erst dann möglich, wenn das Modul erneut angeboten
wird. 

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zu-
gehörigen Modul oder im Anschluss daran abgelegt.
Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass
sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet,
erstmalig erbracht und bewertet werden können.
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(2) Prüfungen können in einer oder mehreren der
folgenden Formen erfolgen: 

1. Klausur (min. 60 und max. 180 Minuten Dauer) 

2. Hausarbeit (max. 5000 Wörter) 

3. mündliche Prüfung min. 15 und max. 30 Minu-
ten Dauer

4. Poster

5. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag von maximal 5000 Wörtern

6. Vortrag von min. 10 und max. 30 Minuten Dauer

7. Abschlussgespräch von min.15 und max. 30 Mi-
nuten Dauer

8. Thesis (des Abschlussmoduls, Bearbeitungszeit
s. § 7)

(3) Sofern in Anhang A zu dieser Ordnung die Prü-
fungsform nicht festgelegt ist, kann der Prüfer/die Prü-
ferin eine Prüfungsform gemäß Absatz 2 festlegen.
Formen, Fristen und Umfang von Prüfungen werden
den Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.

(4) Prüfungen nach Absatz 2, Ziffer 2-5 und 7 kön-
nen auch als Gruppenprüfung mit bis zu 4 Teilneh-
menden erbracht werden. 

(5) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens 2 Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Nach er-
folgter Anmeldung sind die Prüfungstermine bindend.
Rücktritte sind nur auf begründeten Antrag und mit
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(6) Die Anmeldung zu einer Prüfung schließt die
Anmeldung zu den ggf. erforderlichen jeweiligen
Wiederholungsprüfungen mit ein. 

(7) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal
wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus
mehreren Teilprüfungen, gilt sie als bestanden, wenn
alle Teilprüfungen bestanden sind. Nicht bestandene
Teilprüfungen können zweimal wiederholt werden.
Wiederholungen können auch in einer anderen als der
ursprünglich vorgesehenen Form erbracht werden.

(8) Zu jeder Modulprüfung oder Teilprüfung wird
innerhalb der darauf folgenden veranstaltungsfreien
Zeit eine Wiederholungsprüfung angeboten. Wird die
erste Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so wird
dringend empfohlen, das Modul oder Teilmodul zu
wiederholen. Im Pflichtbereich ist das gleiche Modul
bzw. Teilmodul zu wiederholen, im Wahlpflichtbereich
kann für die Wiederholung ein anderes Modul ge-
wählt werden. Wenn Teile des Moduls durch Prü-
fungsvorleistungen erfolgreich absolviert worden
sind, werden diese Prüfungsvorleistungen bei einer
Wiederholung des gleichen Moduls anerkannt. 

§ 5

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit gegeben ist. Dabei ist kein schematischer
Vergleich sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. Bei Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden,
sind Äquivalenzvereinbarungen und Vereinbarungen
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beach-

ten. Über die Anrechnung und gegebenenfalls die
Gleichwertigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt der Studierende, eine Studien- und
Prüfungsleistung im Rahmen eines Auslandsstudiums
zu erbringen, sollte die Möglichkeit der Anerkennung
vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungs-
ausschuss geklärt werden. 

§ 6

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Die Prüfungsanforderungen sind im Anhang A
aufgeführt.

(2) Für das Studium einiger Module wird der erfolg-
reiche Abschluss von anderen Modulen empfohlen
oder vorausgesetzt. Die Empfehlungen bzw. Voraus-
setzungen sind Anhang G zu entnehmen. 

§ 7

Bachelorarbeit und Kolloquium

(1) Das Abschlussmodul setzt sich zusammen aus der
Bachelorarbeit mit dem Kolloquium (insgesamt 12 CP)
und einem begleitenden Seminar mit Vortrag bei dem
betreuenden Hochschullehrer (3 CP). Für das gesamte
Abschlussmodul einschließlich Kolloquium werden 
15 CP vergeben.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von 147 Kreditpunkten voraus. In Ausnahmefäl-
len kann der Prüfungsausschuss auf Antrag die An-
meldung auch zulassen, wenn Module des 5. Semes-
ters noch nicht erfolgreich abgeschlossen worden
sind.

(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Die Arbeit wird von zwei Gutachtern be-
wertet. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten
Antrag eine einmalige Verlängerung um maximal 
4 Wochen genehmigen. 

(4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als
Gruppenarbeit mit bis zu 5 Personen erstellt. Bei einer
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen
Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und
bewertbar sein. 

(5) Die Bachelorarbeit bzw. das Kolloquium werden
in deutscher oder englischer Sprache angefertigt bzw.
durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag
andere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und
Bewertung gewährleistet sind. 

(6) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Das Kolloquium umfasst eine ca. 10-minütige
Präsentation der Ergebnisse der Arbeit und eine
anschließende ca. 20-minütige Diskussion. Für Bache-
lorarbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame Note
gebildet. Dabei geht die Note der Bachelorarbeit mit
75 %, die des Kolloquiums mit 25 % in die gemeinsame
Note ein.

(7) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit kann auf Antrag einmal mit einem neuen
Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses
an den Prüfungsausschuss zu stellen.
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§ 8

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus den
Noten der studienbegleitenden Modulprüfungen und
der Bachelorarbeit mit Kolloquium gebildet. Die Note
von Bachleorarbeit und Kolloquium macht 30 % der
Gesamtnote aus. Die übrigen 70 % werden aus den
mit den Kreditpunkten gewichteten Noten der Module
gebildet, in denen benotete Prüfungen abgelegt wer-
den. Unbenotete Leistungen werden bei der Notenbil-
dung nicht berücksichtigt. 

§ 9

Zeugnis und Urkunde

(1) Auf Grund der bestandenen Prüfung wird durch
eine Urkunde der akademische Grad 

„Bachelor of Science“
(abgekürzt B. Sc.)

verliehen.

(2) Das Zeugnis enthält Angaben gemäß § 26 Abs. 1
Allgemeiner Teil der Bachelorprüfungsordnung der
Universität Bremen und weist die Fachrichtung aus. 

Abschnitt 2

Regelungen für das Hauptfach Biologie
(Fachstudium, General Studies und Professionalisie-

rungsbereich)

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudi-
engangs mit dem Hauptfach Biologie sind insgesamt
180 Leistungspunkte (Creditpoints = CP) nach dem
Europäischen Kreditpunktesystem zu erwerben. Dies
entspricht einer Regelstudienzeit von sechs Fachse-
mestern.

§ 2

Studienaufbau

(1) Das Studium für ein nicht-schulisches Berufsfeld
besteht aus 

a) dem Hauptfach Biologie mit 90 CP,

b) den General Studies mit 45 CP sowie

c) einem Nebenfach mit 45 CP.

Das Nebenfach ist aus einem der 4 Cluster gemäß
Anhang E zu wählen.

Das Studium für das Berufsziel „Lehramt an Gym-
nasien und Gesamtschulen“ mit Biologie als Haupt-
fach besteht aus

a) dem Hauptfach Biologie mit 90 CP,

b) dem Professionalisierungsbereich mit 45 CP so-
wie

c) einem Nebenfach mit 45 CP gemäß Anhang E.

(2) In den folgenden Bereichen müssen Module be-
legt und Kreditpunkte erworben werden.

a) im Hauptfach gemäß Anhang B,

b) in General Studies (für Studierende mit dem Stu-
dienziel „nicht-schulische Berufsfelder“) im Um-
fang von 45 CP gemäß Anhang B,

c) im Professionalisierungsbereich (für Studieren-
de mit dem Studienziel „Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen“) im Umfang von 45 CP
gemäß Anhang D.

(3) Das Studium ist in Module gegliedert. Die im
Studienplan vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflicht-
module werden im jährlichen Turnus angeboten. 

(4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 

(5) Module im Pflichtbereich werden in deutscher
Sprache, Module im Wahlpflichtbereich können in
deutscher oder englischer Sprache durchgeführt wer-
den. Englischkenntnisse auf dem Niveau B 1 des Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen werden drin-
gend empfohlen.

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen werden studienbeglei-
tend erbracht. Die Kreditpunkte für das Modul werden
erst vergeben, wenn neben der Prüfungsleistung auch
die Prüfungsvorleistung erbracht ist. 

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet, sie können benotet
werden. Die Noten dienen der Information der Studie-
renden über ihren Leistungsstand und werden bei der
Festlegung der Modulnoten oder der Gesamtnote
nicht berücksichtigt.

(3) Prüfungsvorleistungen können in einer oder
mehreren der folgenden Formen erfolgen:

1. Kurzklausur von max. 60 Minuten Dauer

2. Kolloquium von ca. 30 Minuten Dauer

3. Bearbeitung von Übungsaufgaben mit einem
Bearbeitungsaufwand von max. 30 Minuten pro
Übungsbogen

4. Erstellung von Protokollen (max. ca. 3 Seiten pro
Einzelprotokoll) 

5. Hausarbeit als selbstständige Bearbeitung eines
Themas (max. ca. 10 Seiten) 

6. Vortrag/Fachreferat von 10 bis 30 Minuten Dauer

7. Kleingruppenpräsentationen von 10 bis 30 Mi-
nuten Dauer

8. Präsentation einer Laborarbeit von 10 bis 30 Mi-
nuten Dauer

9. mündliche Prüfung  von max. 10 Minuten Dauer 

10. Erfahrungsbericht zum Schulpraktikum

11. Evaluation von Unterrichtsmaterialien

(4) Sofern in Anhang B zu dieser Ordnung die Form
der Prüfungsvorleistung nicht festgelegt ist, kann der
Prüfer/die Prüferin eine Form gemäß Absatz 3 festle-
gen. Formen, Fristen und Umfang von Prüfungsvorleis-
tungen werden zu Beginn des Moduls bekannt gege-
ben.

(5) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen zweimal im selben Semester wiederholt werden.
Wiederholungen können auch in einer anderen als der
ursprünglich vorgesehenen Form erbracht werden.
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Weitere Wiederholungen sind nach Maßgabe des Prü-
fers/der Prüferin entweder im selben Semester oder
erst dann möglich, wenn das Modul erneut angeboten
wird. 

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zu-
gehörigen Modul oder im Anschluss daran abgelegt.
Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass
sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet,
erstmalig erbracht und bewertet werden können. 

(2) Prüfungen können in einer oder mehrerer der
folgenden Formen erfolgen:

1. mündliche Prüfung von 15 bis 30 Minuten Dauer

2. Klausur von mindestens 60 und maximal 180 Mi-
nuten Dauer

3. Hausarbeit oder Studienarbeit von maximal
5000 Wörtern

4. Poster

5. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag von maximal 5000 Wörtern

6. Praktikumsbericht von maximal 2500 Wörtern

7. Vortrag von mindestens 10 Minuten und maxi-
mal 30 Minuten Dauer

8. Abschlussgespräch von 15 bis 30 Minuten Dauer

9. Thesis (des Abschlussmoduls, Bearbeitungszeit
§ 7)

(3) Sofern in Anhang B zu dieser Ordnung die Prü-
fungsform nicht festgelegt ist, kann der Prüfer/die Prü-
ferin eine Prüfungsform gemäß Absatz 2 festlegen.
Formen, Fristen und Umfang von Prüfungen werden
den Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.

(4) Prüfungen nach Absatz 2, Ziffer 2-5 und 7 kön-
nen auch als Gruppenprüfung mit bis zu 4 Teilneh-
menden erbracht werden. 

(5) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens 2 Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Nach er-
folgter Anmeldung sind die Prüfungstermine bindend.
Rücktritte sind nur auf begründeten Antrag und mit
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich.

(6) Die Anmeldung zu einer Prüfung schließt die
Anmeldung zu den ggf. erforderlichen jeweiligen
Wiederholungsprüfungen mit ein. 

(7) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal
wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus
mehreren Teilprüfungen, gilt sie als bestanden, wenn
alle Teilprüfungen bestanden sind. Nicht bestandene
Teilprüfungen können zweimal wiederholt werden.

(8) Zu jeder Modulprüfung oder Teilprüfung wird
innerhalb der darauf folgenden veranstaltungsfreien
Zeit eine Wiederholungsprüfung angeboten. Wird die
erste Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so wird
dringend empfohlen, das Modul oder Teilmodul zu
wiederholen. Im Pflichtbereich ist das gleiche Modul
bzw. Teilmodul zu wiederholen, im Wahlpflichtbereich
kann für die Wiederholung ein anderes Modul ge-
wählt werden. Wenn Teile des Moduls durch Prü-
fungsvorleistungen erfolgreich absolviert worden
sind, werden diese Prüfungsvorleistungen bei einer
Wiederholung des gleichen Moduls anerkannt.

§ 5

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit gegeben ist. Dabei ist kein schematischer
Vergleich sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. Bei Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden,
sind Äquivalenzvereinbarungen und Vereinbarungen
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beach-
ten. Über die Anrechnung und gegebenenfalls die
Gleichwertigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt der Studierende, eine Studien- und
Prüfungsleistung im Rahmen eines Auslandsstudiums
zu erbringen, sollte die Möglichkeit der Anerkennung
vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungs-
ausschuss geklärt werden. 

§ 6

Prüfungsanforderungen der Bachelorprüfung

(1) Die Prüfungsanforderungen sind in Anhang B, D
und E aufgeführt.

(2) Für das Studium einiger Module wird der erfolg-
reiche Abschluss von anderen Modulen empfohlen
oder vorausgesetzt. Die Empfehlungen bzw. Voraus-
setzungen sind Anhang G zu entnehmen. 

§ 7

Bachelorarbeit und Kolloquium

(1) Das Abschlussmodul setzt sich zusammen aus
der Bachelorarbeit mit dem Kolloquium (insgesamt 
12 CP) und einem begleitenden Seminar mit Vortrag
bei dem betreuenden Hochschullehrer (3 CP). Für das
gesamte Abschlussmodul einschließlich Kolloquium
werden 15 CP vergeben.

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von 147 Kreditpunkten voraus. In Ausnahmefäl-
len kann der Prüfungsausschuss auf Antrag die An-
meldung auch zulassen, wenn Module des 5. Semes-
ters noch nicht erfolgreich abgeschlossen worden
sind.

(3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Die Arbeit wird von zwei Gutachtern be-
wertet. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten
Antrag eine einmalige Verlängerung um maximal 
4 Wochen genehmigen. 

(4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als
Gruppenarbeit mit bis zu 5 Personen erstellt. Bei einer
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen
Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und
bewertbar sein. 

(5) Die Bachelorarbeit bzw. das Kolloquium werden
in deutscher oder englischer Sprache angefertigt bzw.
durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag
andere Sprachen zulassen, sofern die Betreuung und
Bewertung gewährleistet sind. 

(6) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Das Kolloquium umfasst eine ca. 10-minütige
Präsentation der Ergebnisse der Arbeit und eine
anschließende ca. 20-minütige Diskussion. Für Bache-
lorarbeit und Kolloquium wird eine gemeinsame Note
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gebildet. Dabei geht die Note der Bachelorarbeit mit
75 %, die des Kolloquiums mit 25 % in die gemeinsame
Note ein.

(7) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Bache-
lorarbeit kann auf Antrag einmal mit einem neuen
Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabe es Ergebnisses
an den Prüfungsausschuss zu stellen. 

§ 8

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus den
Noten der studienbegleitenden Modulprüfungen und
der Bachelorarbeit mit Kolloquium gebildet. Die Note
von Bachleorarbeit und Kolloquium macht 30 % der
Gesamtnote aus. Die übrigen 70 % werden aus den
mit den Kreditpunkten gewichteten Noten der Modu-
le gebildet, in denen benotete Prüfungen abgelegt
werden. Unbenotete Leistungen werden bei der No-
tenbildung nicht berücksichtigt. 

§ 9

Zeugnis und Urkunde

(1) Auf Grund der bestandenen Prüfung wird durch
eine Urkunde der akademische Grad 

„Bachelor of Science“ 
(abgekürzt B. Sc.)

verliehen.

(2) Das Zeugnis enthält Angaben gemäß § 26 Abs. 1
Allgemeiner Teil der Bachelorprüfungsordnung der
Universität Bremen und weist die Fachrichtung aus. 

Abschnitt 3

Regelungen für das Nebenfach Biologie
(Fachstudium)

§1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Nebenfachs
Biologie sind insgesamt 45 Leistungstpunkte (Credit-
points = CP) nach dem Europäischen Kreditpunktesys-
tem zu erwerben.

§ 2

Studienaufbau

(1) Das Nebenfach Biologie kann im Rahmen eines
Zwei-Fächer-Bachelorstudiengangs mit schulischem
Berufsziel („Lehramt an Gymnasien und Gesamtschu-
len“) oder mit nicht-schulischem Berufsziel studiert
werden. 

(2) Gemäß Anhang C müssen Module im Umfang
von 45 CP belegt und Kreditpunkte erworben werden. 

(3) Das Studium ist in Module gegliedert. Die im
Studienplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen wer-
den im jährlichen Turnus angeboten. 

(4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehr-
programms ausgewiesen. Darüber hinaus können
weitere Lehrveranstaltungen den Modulen zugeord-
net werden. 

(5) Module werden in deutscher Sprache gehalten. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen werden studienbeglei-
tend erbracht. Die Kreditpunkte für das Modul werden
erst vergeben, wenn neben der Prüfungsleistung auch
die Prüfungsvorleistung erbracht ist. 

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet, sie können benotet
werden. Die Noten dienen der Information der Studie-
renden über ihren Leistungsstand und werden bei der
Festlegung der Modulnoten oder der Gesamtnote
nicht berücksichtigt.

(3) Prüfungsvorleistungen können in einer oder
mehreren der folgenden Formen erfolgen:

1. Kurzklausur von max. 60 Minuten Dauer

2. Kolloquium von ca. 30 Minuten Dauer

3. Bearbeitung von Übungsaufgaben mit einem
Bearbeitungsaufwand von max. 30 Minuten pro
Übungsbogen

4. Erstellung von Protokollen (max. ca. 3 Seiten pro
Einzelprotokoll) 

5. Hausarbeit als selbstständige Bearbeitung eines
Themas (max. ca. 10 Seiten) 

6. Vortrag /Fachreferat von 10 bis 30 Minuten Dauer

7. Kleingruppenpräsentationen von 10 bis 30 Mi-
nuten Dauer

8. Präsentation einer Laborarbeit von 10 bis 30 Mi-
nuten Dauer

9. mündliche Prüfung von max. 10 Minuten Dauer 

(4) Sofern in Anhang C zu dieser Ordnung die Form
der Prüfungsvorleistung nicht festgelegt ist, kann der
Prüfer/die Prüferin eine Form gemäß Absatz 3 festle-
gen. Formen, Fristen und Umfang von Prüfungsvorleis-
tungen werden zu Beginn des Moduls bekannt gege-
ben.

(5) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen kön-
nen zweimal im selben Semester wiederholt werden.
Wiederholungen können auch in einer anderen als der
ursprünglich vorgesehenen Form erbracht werden.
Weitere Wiederholungen sind nach Maßgabe des Prü-
fers/der Prüferin entweder im selben Semester oder
erst dann möglich, wenn das Modul erneut angeboten
wird.

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zu-
gehörigen Modul oder im Anschluss daran abgelegt.
Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass
sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet,
erstmalig erbracht und bewertet werden können. 

(2) Modulprüfungen können in einer oder mehrerer
der folgenden Formen erbracht werden:

1. mündliche Prüfung von 15 bis 30 Minuten Dauer

2. Klausur von mindestens 60 und maximal 180 Mi-
nuten Dauer

3. Hausarbeit oder Studienarbeit von maximal
5000 Wörtern
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4. Poster

5. Projektarbeit und Projektbericht mit einem eige-
nen Beitrag von maximal 5000 Wörtern

6. Vortrag von mindestens 10 Minuten und maxi-
mal 30 Minuten Dauer. 

(3) Sofern in den Anlagen zu dieser Ordnung die
Prüfungsform nicht festgelegt ist, kann der Prüfer/die
Prüferin eine Prüfungsform gemäß Absatz 2 festlegen.
Formen, Fristen und Umfang von Prüfungen werden
den Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt. 

(4) Prüfungen nach Absatz 2, Ziffer 2-5 und 7 kön-
nen auch als Gruppenprüfung mit bis zu 4 Teilneh-
menden erbracht werden. 

(5) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens 2 Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Nach er-
folgter Anmeldung sind die Prüfungstermine bindend.
Rücktritte sind nur auf begründeten Antrag und mit
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. 

(6) Die Anmeldung zu einer Prüfung schließt die
Anmeldung zu den ggf. erforderlichen jeweiligen
Wiederholungsprüfungen mit ein. 

(7) Eine nicht bestandene Prüfung kann zweimal
wiederholt werden. Besteht eine Modulprüfung aus
mehreren Teilprüfungen, gilt sie als bestanden, wenn
alle Teilprüfungen bestanden sind. Nicht bestandene
Teilprüfungen können zweimal wiederholt werden.

(8) Zu jeder Modulprüfung oder Teilprüfung wird
innerhalb der darauf folgenden veranstaltungsfreien
Zeit eine Wiederholungsprüfung angeboten. Wird die
erste Wiederholungsprüfung nicht bestanden, so wird
dringend empfohlen, das Modul oder Teilmodul zu
wiederholen. Im Pflichtbereich ist das gleiche Modul
bzw. Teilmodul zu wiederholen, im Wahlpflichtbereich
kann für die Wiederholung ein anderes Modul ge-
wählt werden. Wenn Teile des Moduls durch Prü-
fungsvorleistungen erfolgreich absolviert worden
sind, werden diese Prüfungsvorleistungen bei einer
Wiederholung des gleichen Moduls anerkannt. 

§ 5

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit gegeben ist. Dabei ist kein schematischer
Vergleich sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. Bei Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden,
sind Äquivalenzvereinbarungen und Vereinbarungen
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beach-
ten. Über die Anrechnung und gegebenenfalls die
Gleichwertigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt der Studierende, eine Studien- und
Prüfungsleistung im Rahmen eines Auslandsstudiums
zu erbringen, sollte die Möglichkeit der Anerkennung
vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungs-
ausschuss geklärt werden. 

§ 6

Prüfungsanforderungen 

(1) Die Prüfungsanforderungen sind im Anhang C
aufgeführt.

(2) Für das Studium einiger Module wird der erfolg-
reiche Abschluss von anderen Modulen empfohlen
oder vorausgesetzt. Die Empfehlungen bzw. Voraus-
setzungen sind Anhang G zu entnehmen. 

Abschnitt 4

§ 1

In-Kraft-Treten

Die Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab
dem Wintersemester 2005/06 erstmals im Bachelorstu-
diengang „Biologie“ ihr Studium aufnehmen. 

Bremen, den 21. Dezember 2006

Der Rektor der
Universität Bremen
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Anhang F
Regelungen für den Professionalisierungsbereich

Erziehungswissenschaft

[Studienziel Lehramt an Gymnasien
und Gesamtschulen (GY)]

§ 1

Studienaufbau und Studiendauer

(1) Das Studium des Professionalisierungsbereichs
Erziehungswissenschaft im Rahmen eines Studiums
Bachelor of Arts / Bachelor of Science mit dem Studi-
enziel Lehramt an öffentlichen Schulen (Gymnasium
und Gesamtschule) ist neben den fachdidaktischen
Studien und dem Studium der Schlüsselqualifikatio-
nen obligatorischer Bestandteil des Studiums des Pro-
fessionalisierungsbereichs.

(2) Das Studium des Professionalisierungsbereichs
Erziehungswissenschaften ist modularisiert und um-
fasst im Rahmen des Bachelor-Studiums drei erzie-
hungswissenschaftliche Module im Umfang von ins-
gesamt 15 CP:

– Modul EW L1: Erziehungswissenschaftlich den-
ken und arbeiten: Eine Einführung in Erzie-
hungswissenschaften (3 CP);

– Modul EW L2: Schule und Unterricht gestalten:
Grundlagen der Lehr-Lern-Theorie (Allgemeine
Didaktik) (6 CP);

– Modul EW L2 P: Erziehungswissenschaftliches
Praktikum (6 CP).

(3) Die erziehungswissenschaftlichen Module des
Professionalisierungsbereichs sind in der Studienord-
nung für den Professionalisierungsbereich Erzie-

hungswissenschaft (vgl. Anlage zur fachspezifischen
Studienordnung für den Bachelorstudiengang Biolo-
gie im Haupt- und Nebenfach der Universität Bremen)
ausführlicher beschrieben.

§ 2

Prüfungsanforderungen im Professionalisierungs-
bereich Erziehungswissenschaft

(1) Der erfolgreiche Abschluss der erziehungswis-
senschaftlichen Module ist Teil der zu erbringenden
Prüfungsleistungen.

(2) Für die Modulprüfungen im Professionalisie-
rungsbereich Erziehungswissenschaft werden folgen-
de Prüfungsanforderungen und Prüfungsformen fest-
gelegt:

§ 3

Bachelorarbeit

Im Professionalisierungsbereich Erziehungswissen-
schaft des Bachelorstudiengangs Biologie mit dem
Studienziel Lehramt an Gymnasien und Gesamtschu-
len kann keine Bachelorarbeit geschrieben werden.
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